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rechts

 

Gesetz 
zur Revitalisierung des Gemeindewirtschaftsrechts

 

Vom 21. Dezember 2010

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

 

Gesetz 
zur Revitalisierung des Gemeindewirtschaftsrechts

 

Artikel 1

 

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 
(GV. NRW. S. 950), wird wie folgt geändert:
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1. § 107 erhält folgende Fassung:

„§ 107 
Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung

(1) Die Gemeinde darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn

1. ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde steht und

3. bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie 
des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikations-
dienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftli-
cher erfüllt werden kann.

 

Das Betreiben eines Telekommunikationsnetzes umfasst nicht den Vertrieb und/oder die Installa-
tion von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen. Als wirtschaftliche Betätigung ist der Be-
trieb von Unternehmen zu verstehen, die als Hersteller, Anbieter oder Verteiler von Gütern oder 
Dienstleistungen am Markt tätig werden, sofern die Leistung ihrer Art nach auch von einem Pri-
vaten mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnte.

 

(2) Als wirtschaftliche Betätigung im Sinne dieses Abschnitts gilt nicht der Betrieb von

1. Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist,

 

2. öffentlichen Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erfor-
derlich sind, insbesondere Einrichtungen auf den Gebieten

- Erziehung, Bildung oder Kultur (Schulen, Volkshochschulen, Tageseinrichtungen für Kinder und 
sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe, Bibliotheken, Museen, Ausstellungen, Opern, Theater, 
Kinos, Bühnen, Orchester, Stadthallen, Begegnungsstätten),

- Sport oder Erholung (Sportanlagen, zoologische und botanische Gärten, Wald-, Park- und Gar-
tenanlagen, Herbergen, Erholungsheime, Bäder, Einrichtungen zur Veranstaltung von Volksfes-
ten),

- Gesundheits- oder Sozialwesen (Krankenhäuser, Bestattungseinrichtungen, Sanatorien, Kur-
parks, Senioren- und Behindertenheime, Frauenhäuser, soziale und medizinische Beratungsstel-
len),

 

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 2 / 8



3. Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsför-
derung oder der Wohnraumversorgung dienen,

4. Einrichtungen des Umweltschutzes, insbesondere der Abfallentsorgung oder Abwasserbesei-
tigung sowie des Messe- und Ausstellungswesens,

5. Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemein-
deverbänden dienen.

 

Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die 
Eigenbetriebe geführt werden. Das Innenministerium kann durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass Einrichtungen, die nach Art und Umfang eine selbständige Betriebsführung erfordern, ganz 
oder teilweise nach den für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu führen sind; hierbei kön-
nen auch Regelungen getroffen werden, die von einzelnen der für die Eigenbetriebe geltenden 
Vorschriften abweichen.

 

(3) Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebiets ist nur zulässig, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen 
kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betäti-
gung auf ausländischen Märkten ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der Genehmi-
gung.

 

(4) Die nichtwirtschaftliche Betätigung außerhalb des Gemeindegebiets ist nur zulässig, wenn 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen und die berechtigten Inter-
essen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Diese Voraussetzun-
gen gelten bei in den Krankenhausplan des Landes aufgenommenen Krankenhäusern als erfüllt. 
Die Aufnahme einer nichtwirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten ist nur zulässig, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 vorliegen. Die Aufnahme einer 
solchen Betätigung bedarf der Genehmigung.

 

(5) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. die unmittelbare oder mittelbare Beteili-
gung an Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat auf der Grundlage einer Marktanalyse 
über die Chancen und Risiken des beabsichtigten wirtschaftlichen Engagements und über die 
Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. Den örtli-
chen Selbstverwaltungsorganisationen von Handwerk, Industrie und Handel und der für die Be-
schäftigten der jeweiligen Branche handelnden Gewerkschaften ist Gelegenheit zur Stellungnah-
me zu den Marktanalysen zu geben.
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(6) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen oder betreiben.

 

(7) Für das öffentliche Sparkassenwesen gelten die dafür erlassenen besonderen Vorschriften.“

 

2. Nach § 107 wird folgender § 107a eingefügt:

 

„§ 107a 
Zulässigkeit energiewirtschaftlicher Betätigung

(1) Die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung dient 
einem öffentlichen Zweck und ist zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemesse-
nen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.

 

(2) Mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unmittelbar verbundene Dienstleis-
tungen sind zulässig, wenn sie den Hauptzweck fördern. Die Gemeinde stellt sicher, dass bei der 
Erbringung dieser Dienstleistungen die Belange kleinerer Unternehmen, insbesondere des Hand-
werks, berücksichtigt werden.

 

(3) Die Aufnahme einer überörtlichen energiewirtschaftlichen Betätigung ist zulässig, wenn die 
Voraussetzung des Absatzes 1 vorliegt und die berechtigten Interessen der betroffenen kommu-
nalen Gebietskörperschaften gewahrt sind. Bei der Versorgung mit Strom und Gas gelten nur die 
Interessen als berechtigt, die nach den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes eine Ein-
schränkung des Wettbewerbs zulassen. Die Aufnahme einer energiewirtschaftlichen Betätigung 
auf ausländischen Märkten ist zulässig, wenn die Voraussetzung des Absatzes 1 vorliegt. Die 
Aufnahme einer solchen Betätigung bedarf der Genehmigung.

 

(4) Vor der Entscheidung über die Gründung von bzw. die unmittelbare Beteiligung an Unterneh-
men im Sinne des Absatzes 1 ist der Rat über die Chancen und Risiken des beabsichtigten wirt-
schaftlichen Engagements zu unterrichten. Den örtlichen Selbstverwaltungsorganisationen von 
Handwerk, Industrie und Handel und der für die Beschäftigten der jeweiligen Branche handeln-
den Gewerkschaften ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, sofern die Entscheidung die 
Erbringung verbundener Dienstleistungen betrifft.“

 

3. § 108 wird wie folgt geändert:
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a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. bei Unternehmen (§ 107 Abs. 1) die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 Satz 1 gegeben sind 
und bei Unternehmen im Bereich der energiewirtschaftlichen Betätigung die Voraussetzung des 
§ 107 a Abs. 1 gegeben ist,“.

 

b) Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. bei Einrichtungen (§ 107 Abs. 2) ein wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung oder 
der Beteiligung vorliegt,“.

 

4. Nach § 108 wird folgender § 108 a eingefügt:

„§ 108 a 
Arbeitnehmermitbestimmung in fakultativen Aufsichtsräten

(1) Soweit im Gesellschaftsvertrag eines Unternehmens (§ 107 Abs. 1, § 107 a Abs. 1) oder einer 
Einrichtung (§ 107 Abs. 2) in Privatrechtsform, an der die Gemeinde unmittelbar oder mittelbar 
mit mehr als 50 vom Hundert der Anteile beteiligt ist, ein fakultativer Aufsichtsrat vorgesehen ist, 
können dem fakultativen Aufsichtsrat Arbeitnehmervertreter des Unternehmens oder der Ein-
richtung angehören. In diesem Fall ist ein angemessener Einfluss der Gemeinde im Sinne des § 
108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 gegeben, wenn bei mehr als 2 von der Gemeinde in den Aufsichtsrat zu 
entsendenden Vertretern nicht mehr als ein Drittel der Gesamtzahl der Aufsichtsratsmandate 
durch Arbeitnehmervertreter des Unternehmens oder der Einrichtung nach Maßgabe der folgen-
den Absätze besetzt werden.

 

(2) Der Rat der Gemeinde bestellt aus einer von der Betriebsversammlung des Unternehmens 
oder der Einrichtung zu erstellenden Vorschlagsliste die in den fakultativen Aufsichtsrat zu ent-
sendenden Arbeitnehmervertreter. Die Bestellung bedarf eines Beschlusses der Mehrheit der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates. Die Vorschlagsliste muss mindestens die doppelte 
Zahl der zu entsendenden Arbeitnehmervertreter enthalten. Der Rat hat das Recht, mit der Mehr-
heit der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder sämtliche Vorschläge der Liste zurückzuweisen und 
eine Ergänzung zu verlangen. In diesem Fall kann eine Betriebsversammlung eine neue Vor-
schlagsliste erstellen; Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend. Im Falle einer erneuten Zurückweisung 
der Vorschläge durch den Rat bleiben die für die Arbeitnehmervertreter vorgesehenen Auf-
sichtsratsmandate unbesetzt.

 

(3) § 113 Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten für die nach Absatz 2 für den fakultativen Aufsichtsrat vom 
Rat bestellten Arbeitnehmervertreter entsprechend. Verliert ein vom Rat bestellter Arbeitnehmer-
vertreter die Beschäftigteneigenschaft in dem Unternehmen oder der Einrichtung, muss der Rat 
ihn entsprechend § 113 Abs. 1 Satz 3 aus seinem Amt im fakultativen Aufsichtsrat abberufen.
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(4) In der Betriebsversammlung nach Absatz 2 sind alle Beschäftigten des Unternehmens bzw. 
der Einrichtung wahlberechtigt, die am Tage der Betriebsversammlung das 18. Lebensjahr voll-
endet haben. Nicht wahlberechtigt sind Geschäftsführer und Vorstände des Unternehmens bzw. 
der Einrichtung. In die Vorschlagsliste können nur Wahlberechtigte aufgenommen werden. Die 
Einzelheiten für die Wahl der Arbeitnehmervertreter sind im Gesellschaftsvertrag, der Satzung 
oder einem sonstigen Organisationsstatut des Unternehmens bzw. der Einrichtung zu regeln. Im 
Gesellschaftsvertrag, der Satzung oder dem Organisationsstatut des Unternehmens bzw. der 
Einrichtung ist auch die Amtsdauer der Arbeitnehmervertreter zu regeln. Sie soll die regelmäßige 
Amtsdauer der nach § 113 Abs. 2 Satz 2 neben dem Bürgermeister oder dem von ihm benannten 
Bediensteten der Gemeinde in den fakultativen Aufsichtsrat bestellten weiteren Vertreter nicht 
überschreiten.

 

(5) Wird ein Arbeitnehmervertreter von seinem Amt gemäß § 113 Abs. 1 Satz 3 abberufen oder 
scheidet er aus anderen Gründen aus dem Aufsichtsrat aus, bestellt der Rat mit der Mehrheit der 
gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder aus dem noch nicht in Anspruch genommenen Teil der Vor-
schlagsliste nach Absatz 2 einen Nachfolger. Kommt eine solche Mehrheit nicht zustande, kann 
eine Betriebsversammlung den noch nicht in Anspruch genommenen Teil der Vorschlagsliste um 
neue Vorschläge ergänzen. Kommt auch dann keine Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglie-
der des Rates für die Bestellung eines Nachfolgers zustande, bleibt das Aufsichtsratsmandat un-
besetzt.

 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten mit folgenden Maßgaben entsprechend in den Fällen, in denen an 
einem Unternehmen oder einer Einrichtung in Privatrechtsform zwei oder mehr Gemeinden be-
teiligt sind.

 

Die Bestellung der in den fakultativen Aufsichtsrat zu entsendenden Arbeitnehmervertreter be-
darf übereinstimmender, mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder zustande gekom-
mener Beschlüsse der Räte mindestens so vieler beteiligter Kommunen, dass hierdurch insge-
samt mehr als die Hälfte der kommunalen Beteiligung an dem Unternehmen oder der Einrichtung 
repräsentiert wird. Kommen solche übereinstimmenden Beschlüsse nicht oder nicht im erforder-
lichen Umfang zustande, kann eine Betriebsversammlung eine neue Vorschlagsliste erstellen. 
Kommen auch hierzu entsprechende übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Räte nicht 
oder nicht im erforderlichen Umfang zustande, bleiben die für die Arbeitnehmervertreter vorge-
sehenen Aufsichtsratsmandate unbesetzt.

 

Für die Bestellung eines Nachfolgers im Sinne des Absatzes 5 gilt Satz 2 entsprechend. Kommen 
danach übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Räte nicht oder nicht im erforderlichen 
Umfang zustande, kann eine Betriebsversammlung den noch nicht in Anspruch genommenen 
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Teil der Vorschlagsliste um neue Vorschläge ergänzen. Kommen auch dann übereinstimmende 
Beschlüsse der beteiligten Räte nicht oder nicht im erforderlichen Umfang zustande, bleibt das 
Aufsichtsratsmandat unbesetzt.

 

Für die nach § 113 Abs. 1 Sätze 2 und 3 zu treffenden Entscheidungen bedarf es übereinstim-
mender Beschlüsse der Räte mindestens so vieler beteiligter Kommunen, dass hierdurch insge-
samt mehr als die Hälfte der kommunalen Beteiligung an dem Unternehmen oder der Einrichtung 
repräsentiert wird.“

 

Artikel 2

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

 

Düsseldorf, den 21. Dezember 2010

 

 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

 

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

(L. S.)

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, 

Wohnen und Verkehr

Harry Kurt  V o i g t s b e r g e r

 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r
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Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Guntram  S c h n e i d e r

 

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y

 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Ute  S c h ä f e r
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